
 

 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
Der Bund hat zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet einen Kom-
munalinvestitionsförderungsfond zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen aufgelegt. 
Die Zuwendungsbestimmungen hat das Land Schleswig-Holstein mit der Richtlinien zur 
energetischen Sanierung von Einrichtung der Schulinfrastruktur und der Richtlinie zur Unter-
stützung der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur festgelegt. 
 
Förderfähig sind im Bereich Schule Maßnahmen der energetischen Sanierung oder Optimie-
rung von Gebäuden der Schulinfrastruktur. Ziel ist eine Reduzierung des Energiebedarfs und 
die Förderung erneuerbarer Energien. Die Förderquote des Programms beträgt 90 % der 
förderfähigen Kosten. Insgesamt stehen der Stadt Neumünster 7,16 Mio. Euro Fördermittel 
zur Verfügung. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2018 abgeschlossen sein. 
 
Für den Bereich der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur sind Maßnahmen zur Ertüchtigung 
der Gebäude einschließlich der energetischen Sanierung förderfähig. Die Förderquote beträgt 
ebenfalls 90 % der förderfähigen Kosten. Die Förderhöchstgrenze je Maßnahme beträgt 
250.000,00 €, bei Neubauvorhaben 1.000.000 Euro. Für den Bereich der frühkindlichen Bil-
dungsinfrastruktur stehen der Stadt Neumünster insgesamt 1,51 Mio. Euro zur Verfügung, 
davon sind 50 % für Maßnahmen freier Träger vorzuhalten. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt, für den Bereich der Schulinfrastruktur, die im Haushalt 
2015/2016 veranschlagte Maßnahme Elly-Heuss-Knapp-Schule, Bachstraße – energetische 
Sanierung – zur Förderung anzumelden. Die Gesamtkosten sind mit 1.050.000,00 € veran-
schlagt. Der Förderanteil wird 945.000,00 € betragen. Die Ausführung ist für 2016 geplant.  
 
Für den Bereich frühkindliche Bildung wird die Verwaltung die Förderung des 2. Bauab-
schnitts der energetischen Sanierung der Kita Wittorf beantragen. Die Maßnahme ist mit 
490.000,00 € im Haushalt veranschlagt, davon können 250.000,00 € Fördermittel beantragt 
werden. 
 
Die Auswahl weiterer Sanierungsmaßnahmen für den Bereich der frühkindlichen Bildung und 
der Schulinfrastruktur ist in Vorbereitung. Vorrangig sollen dabei die Maßnahmen betrachtet 
werden, die bereits in die mittelfristige Haushaltsplanung eingestellt sind. Die Ergebnisse 
werden den Gremien der Selbstverwaltung zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Humpe-Waßmuth   Dörflinger 
Erster Stadtrat   Stadtrat 


